
Refarm der Grundsteuer füh rt i n Mitteldeutschla nd
bei vielen Betraffenen zur Verunsicherung

Am 31. Januar 2023 endete die verlängerte
Abgabefrist für Grundsteuererklärungen.
Ein Teil der Eigentümer hat bereits die tse-

scheide zur Feststellung des Grundsteuer-
werts vom Finanzamt erhalten. Viele Be-

troffene sind verunsichert, ob die Beschei-

de und die darin enthaltenen Bewertungen
richtig sind oder nicht. Nach Einschätzung
der drei mitteldeutschen Landesverbände

werden die Eigentümer in Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen - wie in allen
neuen Ländern - auf Grund der bisher ver-

alteten Werte mit höheren Grundsteuer-
werten zu rechnen haben.

Mit dem Steuerbescheid durch das Finanz-

amt werden zwei Werte mitgeteilt: Zum

einen der Grundsteuerwert zum Bewer-

tungsstichtag 0'|. Januar 2022und zum an-

deren der sogena nnte 5teuermessbetrag.
Aus diesen Werten lässt sich jedoch noch

nicht ablesen, wie hoch die spätere Belas-

tung mit der Crundsteuer ausfallen wird.
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Die tatsächliche Jahressteuerbelastung be-

rechnet sich aus der Multiplikation des

Steuermessbetrages mit dem von der Ce-

meindevertretung beschlossenen Hebesatz

für die Crundsteuer B. Letztlich wird sich

erst im Verlauf des Jahres2024 entschei-
den, ob die Kommunen auf den Messbe-

trag aufsetzend, ihre derzeitigen Hebesätze

ermäßigen oder erhöhen. Die neuen Hebe-

sätze sollen dann ab 1. Januar 2025 gelten.

Diese Situation führt bei vielen Eigentü-
mern zurVerunsicherung, da ein Einspruch

gegen die Feststellung des Crundsteuer-
wertes und des Steuermessbetrages nur
innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des

Bescheides möglich ist.

Worauf sollte
bei der Prüfung geachtet werden

Dass es bei der Anwendung des soge-

nannten Bundesmodells in Sachsen, Sach-
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sen-Anhalt und Thüringen zu unterschied-
lichen Bewertungen kommen wird, isL an-
zunehmen. Ob der Umfang der
Abweichungen für ein Cericht allerdings
ausreichen wird, um die gesarnte Reform

in Frage zu stellen, bleibt offen.

Der Bund der Steuerzahler setzt sich daher
dafür ein, die vorhandenen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, insbesondere hin-
sichtlich der neuen Bewertungsregeln von

lmmobilien und Crundstücken, durch so-

genan nte Musterverfa hren zu klären.

Wenn die gerichtliche Klärung die Verfas-

su n gswidri gkeit jetzt geltender Bewer-

tungsregeln ergibt, könnte diese für alle

Bescheide gelten und nicht nurfür solche

Eigentümer, die ihre Bescheide mittels Ein

spruch a ngefochten häben.

Es stellt sich daher die Frage, ob es wirklich
sinnvoll ist, gegen jeden Crundsteuerwert-
bescheid a utomatisch Einspruch einzule-
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Cru ndsteuerreform

gen. Die mitteldeutschen Landesverbände

raten den betroffenen Eigentümern, die Be-

scheide zunächst daraufhin zu überprüfen,
ob die angegebenen Daten aufdem Be-

scheid korrekt sind: Einheitswertaktenzei-
chen, Bezeichnung des Crundbesitzes,
Eigentumsverhältnisse. Ebenso sol lte man
die Nachvol lziehbarkeit des angegebenen
Bodenrichtwertes prüfen. Wenn man
U n richtigkeiten feststel lt oder Ken ntn is.da-
rüber hat, dass zum Beispiel im gleichen
Woh ngebiet u nterschiedliche Bodenricht-
werte verwendet wurden, sollte man Ein-

spruch einlegen. Anschließend muss sich
der Blick auf den Steuermessbetrag rich-
ten. Diesen kann man gut mit dem bisheri-
gen Messbetrag aus dem letzten Crund-
steuerbescheid der eigenen Cemeinde ver-
gleichen. Wenn der Me5sbetrag nicht
gesunken und sogar gegenüber dem Vor-
wert gestiegen ist, sollte man Einspruch

einlegen.

Heimliche Steuererhöhungen
verhindern

lm April 2018 hatte das Bundesverfas-

sungsgericht die damaligen Vorschriften
für die Berechnung der Crundsteuer für
verfassungswidrig erklärt. Im Zusa mmen-
hang mit der anschließend auf den Weg
gebrachten C ru ndsteuerreform wu rde von

Vertretern der Bundes- und Landespolitik
immer wieder betont und versprochen,

dass diese aufkommensneutral ausgestal-
tet werdeh soll. Dies bedeutet nach Ansicht
der drei mitteldeutschen Landesverbände,

dass die Reform nicht für heimliche Steuer-
erhöhungen genutzt werden darf

Die Umsetzung dieses Versprechens kann

erst überprüft werden, nachdem die
Cemeinden ihre neuen Hebesätze im Jahr
2024 beschlossen haben. Die drei mittel-
deutschen La ndesverbände beobachten

allerdings bereits in den vergangenen Jah-
ren eine stetige Erhöhung der Einnahmen
aus der Grundsteuer B in den jeweiligen
Lä ndern.

lnsgesamt waren in den drei mitteldeut-
schen Ländern im Jahr 2012 Einnahmen aus

der Crundsteuer B in Höhe von rund 809
Mio- Euro zu verzeichnen.20lS waren es

bereits ca. 891 Mio. Euro. lm lahr )O)1 sind
es bereits 911 Mio. Euro, das heißt insge-

samt rund 100 Mio. Euro mehr als 2012 und
20 Mio. Euro mehr als 2018.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass
die durchschnittlichen Hebesätze der

Crundsteuer B in dem vergleichbaren Zeit-
raum ebenfalls deutlich angestiegen sind

Letztlich wurde über die gestiegenen
Hebesätze selbst bei gleich bleibenden
Crundsteuerwerten und gleichen Messbe-
trägen mehr Celd in die Kassen der Ce-
meinden gespült.

Die Entwicklung der d urchschnittlichen
Hebesäize ist in Thüringen und Sachsen

Anhalt durchaus vergleichbar und zum Teil

ähnlich verlaufen. Auffällig ist die davon
abweichende Entwicklung in Sachsen, was
mit einer deutlicheren Steigerung einher
geht.
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Der Bund der Steuerzahler hat gesondert
die Entwicklung der Hebesätze in den Stad-

ten über 50.000 Einwohner betrachtet. Das

betrifft insgesamt 13 Städte in der mittel-
deutschen Region, davon 6 in Sachsen,4 in
Thüringen und 3 in Sachsen-Anhalt. Der

Anteil dieser Städte an den o. g. Cesamt-
einnahmen aus der Crundsteuer B beträgt
derzeit ca. 30 Prozent, also insgesamt rund
300 Mio. Euro.

Die Spanne bei den Hebesätzen reicht von

650 v. H. in Leipzig bis zu 480 v, H in Wei-
mar. Das bedeutet, dass die Betroffenen
in Leipzig unabhängig vom Crundsteuer-
wert über den Hebesatz deutlich stärker
zur Kasse gebeten werden als in Weimar.
Auffällig ist die in Einzelfällen vorhande-
ne starke Abweichung von den in anderen
vergleich baren Städten vorhandenen
Hebesätzen. Dies dürfte mit der unter-
schiedlichen finanziellen Lage der Kom-
munen, aber auch mit hausgemachten
Problemen zusammenhängen, die im Ein-

zelfall sogar zu finanziellen Schwierigkei-
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Entwicklung der Hebesätze in Städten
über 50.000 Einwohner in v. H.

ten geführt haben. lmmer wieder wurden
und werden die Hebesätze bei der Crund-
steuer B dazu genutzt, um Haushalts-
löcher zu stopfen und Ausgabewünsche
finanziell abzusichern. Der Anstieg wäre
bei einigen Städten sogar noch drasti-
scher ausgefallen, wenn es nicht im Ein-

zelfa I I vera ntwortu ngsbewusste Stadträ-
te und Cemeindevertretu n gen gegeben
hätte, die die Vorschläge der Verwaltung
zur Anhebung des Hebesatzes abgelehnt
haben. 5o sollte in Halle (Saale) für 2023
der Hebesatz sogar auf700 Prozent ange-
hoben werden, was durch den Stadtrat
zum Clück abgelehnt wurde.

Der Präsident des Städte- und Cemeinde-
bundes Sachsen-Anha lt, Andreas Ditt-
mann, der gleichzeitig Bürgermeister von

Zerbst ist, äußerte kürzllch sogar öffentlich
im Zusammenhang mit der Crundsteuer-
reform:,,Man kann deshalb nicht aus-

schließen, dass es in einigen 5tädten und

Cemeinden zu höheren Steuern kommt".
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DEs BUNDEs DEß 5TEUE*ZAHIER

fORDERN:

Die politisch versprochene Aufkom mens-

neutralität muss ohne Wenn und Aber ein-
gehalten werden. Als Maßstab ist das Jahr

der Entscheidu ng des Verfassu ngsgerich-
tes, also 2018 zugrunde zu legen. Dies ver-

langt von den Kommunen die notwendige
Transparenz und Ehrlichkeit gegenüber
den Bürgern. Am besten wäre eine Pflicht
der Kommunen zur Offenlegung, welcher
Hebesatz aufkommensneutral wäre. lm Er-

gebnis kann und muss dies dazu führen,
dass im Einzelfall bereits seit 2018 vorge-
nommene Steuererhöhungen rückgängig
gemacht werden und stattdessen Ausga-

bekürzungen beschlossen werden. Die drei
mitteldeutschen Landesverbände werden
diesen noch offenen Entscheidungsprozess

sehr genau und sehr kritisch verfolgen und
die Einhaltung der politischen Versprechen

einfordern.

650 650 650

Dresden 635 635 635

490

Chemnitz 580 580 580

450 550

Twickau 510 510 510

505 505

Cörlitz 433 505 505

475

Magdeburg 495 495 495

Dessau-Roßlau 495

Jena 460 495 495

Weimar 480


